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DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN -
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft,
insbesondere auf Artikel 57 Absatz 2 und Artikel 100,
auf Vorschlag der Kommission1,
nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments2 ,
nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses3,
in Erwägung nachstehender Gründe:

Die Beschränkungen der Niederlassungsfreiheit und des freien
Dienstleistungsverkehrs für die Vermittlertätigkeiten in Handel, Industrie und
Handwerk sind durch die Richtlinie 64/224/EWG4 aufgehoben worden.
Die Unterschiede zwischen den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften auf dem Gebiet
der Handelsvertretungen beeinflussen die Wettbewerbsbedingungen und die
Berufsausübung innerhalb der Gemeinschaft spürbar und beeinträchtigen den
Umfang des Schutzes der Handelsvertreter in ihren Beziehungen zu ihren
Unternehmen sowie die Sicherheit im Handelsverkehr. Diese Unterschiede
erschweren im übrigen auch erheblich den Abschluß und die Durchführung von
Handelsvertreterverträgen zwischen einem Unternehmer und einem
Handelsvertreter, die in verschiedenen Mitgliedstaaten niedergelassen sind.
Der Warenaustausch zwischen den Mitgliedstaaten muß unter Bedingungen
erfolgen, die denen eines Binnenmarktes entsprechen, weswegen die
Rechtordnungen der Mitgliedstaaten in dem zum guten Funktionieren des
Gemeinsamen Marktes erforderlichen Umfang angeglichen werden müssen. Selbst
vereinheitlichte Kollisionsnormen auf dem Gebiet der Handelsvertretung können die
erwähnten Nachteile nicht beseitigen und lassen daher einen Verzicht auf die
vorgeschlagene Harmonisierung nicht zu.
Die Rechtsbeziehungen zwischen Handelsvertreter und Unternehmer sind in diesem
Zusammenhang mit Vorrang zu behandeln.

                                           
1 ABl. Nr. C 13 vom 18. 1. 1977, S. 2 und ABl. Nr. C 56 vom 2. 3. 1979, S. 5.
2 ABl. Nr. C 239 vom 9. 10. 1978, S. 17.
3 ABl. Nr. C 59 vom 8. 3. 1978, S. 31.
4 ABl. Nr. 56 vom 4. 4. 1964, S. 869/64.



Die in den Mitgliedstaaten für Handelsvertreter geltenden Vorschriften sind in
Anlehnung an die Grundsätze von Artikel 117 des Vertrages auf dem Wege des
Fortschritts zu harmonisieren.
Einigen Mitgliedstaaten müssen zusätzliche Übergangsfristen eingeräumt werden, da
sie besondere Anstrengungen zu unternehmen haben, um ihre Regelungen den
Anforderungen dieser Richtlinie anzupassen; es handelt sich insbesondere um den
Ausgleich nach Beendigung des Vertragsverhältnisses zwischen dem Unternehmer
und dem Handelsvertreter -
HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

KAPITEL I: Anwendungsbereich

Artikel 1
(1) Die durch diese Richtlinie vorgeschriebenen Harmonisierungsmaßnahmen gelten
für die Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, die die
Rechtsbeziehungen zwischen Handelsvertretern und ihren Unternehmern regeln.
(2) Handelsvertreter im Sinne dieser Richtlinie ist, wer als selbständiger
Gewerbetreibender ständig damit betraut ist, für eine andere Person (im folgenden
Unternehmer genannt) den Verkauf oder den Ankauf von Waren zu vermitteln oder
diese Geschäfte im Namen und für Rechnung des Unternehmers abzuschließen.
(3) Handelsvertreter im Sinne dieser Richtlinie ist insbesondere nicht
- eine Person, die als Organ befugt ist, für eine Gesellschaft oder Vereinigung
verbindlich zu handeln;
- ein Gesellschafter, der rechtlich befugt ist, für die anderen Gesellschafter

verbindlich zu handeln;
- ein Zwangsverwalter (receiver), ein gerichtlich bestellter Vermögensverwalter

(receiver and manager), ein Liquidator (liquidator) oder ein Konkursverwalter
(trustee in bankruptcy).

Artikel 2
(1) Diese Richtlinie ist nicht anzuwenden
- auf Handelsvertreter, die für ihre Tätigkeit kein Entgelt erhalten;
- auf Handelsvertreter, soweit sie an Handelsbörsen oder auf Rohstoffmärkten tätig

sind;
- auf die unter der Bezeichnung "Crown Agents for Overseas Governments and

Administrations" bekannte Körperschaft, wie sie im Vereinigten Königreich nach
dem Gesetz von 1979 über die "Crown Agents" eingeführt worden ist, oder deren
Tochterunternehmen.

(2) Jeder Mitgliedstaat kann vorsehen, daß die Richtlinie nicht auf Personen
anwendbar ist, die Handelsvertretertätigkeiten ausüben, welche nach dem Recht
dieses Mitgliedstaates als nebenberufliche Tätigkeiten angesehen werden.



KAPITEL II: Rechte und Pflichten

Artikel 3
(1) Bei der Ausübung seiner Tätigkeit hat der Handelsvertreter die Interessen des
Unternehmers wahrzunehmen und sich nach den Geboten von Treu und Glauben zu
verhalten
(2) Im besonderen muß der Handelsvertreter
a) sich in angemessener Weise für die Vermittlung und gegebenenfalls den

Abschluß der ihm anvertrauten Geschäfte einsetzen;
b) dem Unternehmer die erforderlichen ihm zur Verfügung stehenden Informationen

übermitteln;
c) den vom Unternehmer erteilten angemessenen Weisungen nachkommen.

Artikel 4
(1) Der Unternehmer hat sich gegenüber dem Handelsvertreter nach den Geboten
von Treu und Glauben zu verhalten.
(2) Insbesondere hat der Unternehmer dem Handelsvertreter
a) die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die sich auf die

betreffenden Waren beziehen;
b) die für die Ausführung des Handelsvertretervertrages erforderlichen

Informationen zu geben und ihn insbesondere binnen angemessener Frist zu
benachrichtigen, sobald er absieht, daß der Umfang der Geschäfte erheblich
geringer sein wird, als der Handelsvertreter normalerweise hätte erwarten
können.

(3) Im übrigen muß der Unternehmer dem Handelsvertreter binnen angemessener
Frist von der Annahme oder Ablehnung und der Nichtausführung der vom
Handelsvertreter vermittelten Geschäfte Kenntnis geben.

Artikel 5
Die Parteien dürfen keine Vereinbarungen treffen, die von den Artikeln 3 und 4
abweichen.

KAPITEL III: Vergütung

Artikel 6
(1) Bei Fehlen einer diesbezueglichen Vereinbarung zwischen den Parteien und
unbeschadet der Anwendung der verbindlichen Vorschriften der Mitgliedstaaten über
die Höhe der Vergütungen hat der Handelsvertreter Anspruch auf eine Vergütung,
die an dem Ort, an dem er seine Tätigkeit ausübt, für die Vertretung von Waren, die
den Gegenstand des Handelsvertretervertrags bilden, üblich ist. Mangels einer



solchen Üblichkeit hat der Handelsvertreter Anspruch auf eine angemessene
Vergütung, bei der alle mit dem Geschäft zusammenhängenden Faktoren
berücksichtigt sind.
(2) Jeder Teil der Vergütung, der je nach Zahl oder Wert der Geschäfte schwankt, gilt
als Provision im Sinne dieser Richtlinie.
(3) Die Artikel 7 bis 12 gelten nicht, soweit der Handelsvertreter nicht ganz oder
teilweise in Form einer Provision vergütet wird.

Artikel 7
(1) Für ein während des Vertragsverhältnisses abgeschlossenes Geschäft hat der
Handelsvertreter Anspruch auf die Provision,
a) wenn der Geschäftsabschluß auf seine Tätigkeit zurückzuführen ist oder
b) wenn das Geschäft mit einem Dritten abgeschlossen wurde, den er bereits vorher

für Geschäfte gleicher Art als Kunden geworben hatte.
(2) Für ein während der Vertragsverhältnisse abgeschlossenes Geschäft hat der
Handelsvertreter ebenfalls Anspruch auf die Provision,
- wenn ihm ein bestimmter Bezirk oder Kundenkreis zugewiesen ist oder
- wenn er die Alleinvertretung für einen bestimmten Bezirk oder Kundenkreis hat
und sofern das Geschäft mit einem Kunden abgeschlossen worden ist, der diesem
Bezirk oder dieser Gruppe angehört.
Die Mitgliedstaaten müssen in ihr Recht die eine oder die andere der unter den
beiden obigen Gedankenstrichen enthaltenen Alternativen aufnehmen.

Artikel 8
Für ein erst nach Beendigung des Vertragsverhältnisses geschlossenes Geschäft hat
der Handelsvertreter Anspruch auf Provision:
a) wenn der Geschäftsabschluß überwiegend auf die Tätigkeit zurückzuführen ist,

die er während des Vertragsverhältnisses ausgeuebt hat, und innerhalb einer
angemessenen Frist nach dessen Beendigung erfolgt oder

b) wenn die Bestellung des Dritten gemäß Artikel 7 vor Beendigung des
Handelsvertreterverhältnisses beim Unternehmer oder beim Handelsvertreter
eingegangen ist.

Artikel 9
Der Handelsvertreter hat keinen Anspruch auf die Provision nach Artikel 7, wenn
diese gemäß Artikel 8 dem Vorgänger zusteht, es sei denn, daß die Umstände eine
Teilung der Provision zwischen den Handelsvertretern rechtfertigen.

Artikel 10
(1) Der Anspruch auf Provision besteht, sobald und soweit eines der folgenden
Ereignisse eintritt:



a) der Unternehmer hat das Geschäft ausgeführt;
b) der Unternehmer hätte nach dem Vertrag mit dem Dritten das Geschäft ausführen

sollen;
c) der Dritte hat das Geschäft ausgeführt.
(2) Der Anspruch auf Provision besteht spätestens, wenn der Dritte seinen Teil des
Geschäfts ausgeführt hat oder ausgeführt haben müsste, falls der Unternehmer
seinen Teil des Geschäfts ausgeführt hätte.
(3) Die Provision ist spätestens am letzten Tag des Monats zu zahlen, der auf das
Quartal folgt, in welchem der Anspruch des Handelsvertreters auf Provision erworben
worden ist.
(4) Von den Absätzen 2 und 3 darf nicht durch Vereinbarung zum Nachteil des
Handelsvertreters abgewichen werden.

Artikel 11
(1) Der Anspruch auf Provision erlischt nur, wenn und soweit
- feststeht, daß der Vertrag zwischen dem Dritten und dem Unternehmer nicht

ausgeführt wird, und
- die Nichtausführung nicht auf Umständen beruht, die vom Unternehmer zu

vertreten sind.
(2) Vom Handelsvertreter bereits empfangene Provisionen sind zurückzuzahlen, falls
der Anspruch darauf erloschen ist.
(3) Vom Absatz 1 darf nicht durch Vereinbarungen zum Nachteil des
Handelsvertreters abgewichen werden.

Artikel 12
(1) Der Unternehmer hat dem Handelsvertreter eine Abrechnung über die
geschuldeten Provisionen zu geben,und zwar spätestens am letzten Tag des
Monats, der auf das Quartal folgt, in dem der Provisionsanspruch erworben worden
ist. Diese Abrechnung muß alle für die Berechnung der Provision wesentlichen
Angaben enthalten.
(2) Der Handelsvertreter kann verlangen, daß ihm alle Auskünfte, insbesondere ein
Auszug aus den Büchern, gegeben werden, über die der Unternehmer verfügt und
die der Handelsvertreter zur Nachprüfung des Betrags der ihm zustehenden
Provisionen benötigt.
(3) Von den Absätzen 1 und 2 darf nicht durch Vereinbarungen zum Nachteil des
Handelsvertreters abgewichen werden.
(4) Diese Richtlinie berührt nicht die einzelstaatlichen Bestimmungen, nach denen
der Handelsvertreter ein Recht auf Einsicht in die Bücher des Unternehmers hat.



KAPITEL IV: Abschluß und Beendigung des Handelsvertretervertrages

Artikel 13
(1) Jede Partei kann von der anderen Partei eine von dieser unterzeichnete Urkunde
verlangen, die den Inhalt des Vertrages einschließlich der Änderungen oder
Ergänzungen wiedergibt. Dieser Anspruch kann nicht ausgeschlossen werden.
(2) Absatz 1 hindert einen Mitgliedstaat nicht daran vorzuschreiben, daß ein
Vertretungsvertrag nur in schriftlicher Form gültig ist.

Artikel 14
Ein auf bestimmte Zeit geschlossener Vertrag, der nach Ende seiner Laufzeit von
beiden Parteien fortgesetzt wird, gilt als in einen auf unbestimmte Zeit geschlossenen
Vertrag umgewandelt.

Artikel 15
(1) Ist der Vertrag auf unbestimmte Zeit geschlossen, so kann er von jeder Partei
unter Einhaltung einer First gekündigt werden.
(2) Die Kündigungsfrist beträgt für das erste Vertragsjahr einen Monat, für das
angefangene zweite Vertragsjahr zwei Monate, für das angefangene dritte und die
folgenden Vertragsjahre drei Monate. Kürzere Fristen dürfen die Parteien nicht
vereinbaren.
(3) Die Mitgliedstaaten können die Kündigungsfrist für das vierte Vertragsjahr auf vier
Monate, für das fünfte Vertragsjahr auf fünf Monate und für das sechste und die
folgenden Vertragsjahre auf sechs Monate festsetzen. Sie können bestimmen, daß
die Parteien kürzere Fristen nicht vereinbaren dürfen.
(4) Vereinbaren die Parteien längere Fristen als die der Absätze 2 und 3, so darf die
vom Unternehmer einzuhaltende Frist nicht kürzer sein als die vom Handelsvertreter
einzuhaltende Frist.
(5) Sofern die Parteien nicht etwas anderes vereinbart haben, ist die Kündigung nur
zum Ende eines Kalendermonats zulässig.
(6) Dieser Artikel gilt auch für einen auf bestimmte Zeit geschlossenen Vertrag, der
nach Artikel 14 in einen auf unbestimmte Zeit geschlossenen Vertrag umgewandelt
wird, mit der Maßgabe, daß bei der Berechnung der Dauer der Kündigungsfrist die
vorher geltende feste Laufzeit zu berücksichtigen ist.

Artikel 16
Diese Richtlinie berührt nicht die Anwendung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten, wenn diese Rechtsvorschriften die fristlose Beendigung des
Vertragsverhältnisses für den Fall vorsehen, daß
a) eine der Parteien ihren Pflichten insgesamt oder teilweise nicht nachgekommen

ist;
b) aussergewöhnliche Umstände eintreten.



Artikel 17
(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen dafür, daß der
Handelsvertreter nach Beendigung des Vertragsverhältnisses Anspruch auf
Ausgleich nach Absatz 2 oder Schadensersatz nach Absatz 3 hat.
(2)
a) Der Handelsvertreter hat Anspruch auf einen Ausgleich, wenn und soweit

- er für den Unternehmer neue Kunden geworben oder die
Geschäftsverbindungen mit vorhandenen Kunden wesentlich erweitert hat und
der Unternehmer aus den Geschäften mit diesen Kunden noch erhebliche
Vorteile zieht und

- die Zahlung eines solchen Ausgleichs unter Berücksichtigung aller Umstände,
insbesondere der dem Handelsvertreter aus Geschäften mit diesen Kunden
entgehenden Provisionen, der Billigkeit entspricht. Die Mitgliedstaaten können
vorsehen, daß zu diesen Umständen auch die Anwendung oder
Nichtanwendung einer Wettbewerbsabrede im Sinne des Artikels 20 gehört.

b) Der Ausgleich darf einen Betrag nicht überschreiten, der einem jährlichen
Ausgleich entspricht, der aus dem Jahresdurchschnittsbetrag der Vergütungen,
die der Handelsvertreter während der letzten fünf Jahre erhalten hat, errechnet
wird; ist der Vertrag vor weniger als fünf Jahren geschlossen worden, wird der
Ausgleich nach dem Durchschnittsbetrag des entsprechenden Zeitraums
ermittelt.

c) Die Gewährung dieses Ausgleichs schließt nicht das Recht des Handelsvertreters
aus, Schadensersatzansprüche geltend zu machen.

(3) Der Handelsvertreter hat Anspruch auf Ersatz des ihm durch die Beendigung des
Vertragsverhältnisses mit dem Unternehmer entstandenen Schadens.
Dieser Schaden umfasst insbesondere
- den Verlust von Ansprüchen auf Provision, die dem Handelsvertreter bei normaler

Fortsetzung des Vertrages zugestanden hätten und deren Nichtzahlung dem
Unternehmer einen wesentlichen Vorteil aus der Tätigkeit des Handelsvertreters
verschaffen würde, und/oder

- Nachteile, die sich aus der nicht erfolgten Amortisation von Kosten und
Aufwendungen ergeben, die der Handelsvertreter in Ausführung des Vertrages
auf Empfehlung des Unternehmers gemacht hatte.

(4) Der Anspruch auf Ausgleich nach Absatz 2 oder Schadensersatz nach Absatz 3
entsteht auch dann, wenn das Vertragsverhältnis durch Tod des Handelsvertreters
endet.
(5) Der Handelsvertreter verliert den Anspruch auf Ausgleich nach Absatz 2 oder
Schadensersatz nach Absatz 3, wenn er dem Unternehmer nicht innerhalb eines
Jahres nach Beendigung des Vertragsverhältnisses mitgeteilt hat, daß er seine
Rechte geltend macht.
(6) Die Kommission legt dem Rat innerhalb von acht Jahren nach Bekanntgabe
dieser Richtlinie einen Bericht über die Durchführung dieses Artikels vor und
unterbreitet ihm gegebenenfalls Änderungsvorschläge.



Artikel 18
Der Anspruch auf Ausgleich oder Schadensersatz nach Artikel 17 besteht nicht,
a) wenn der Unternehmer den Vertrag wegen eines schuldhaften Verhaltens des

Handelsvertreters beendet hat, das aufgrund der einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften eine fristlose Beendigung des Vertrages rechtfertigt;

b) wenn der Handelsvertreter das Vertragsverhältnis beendet hat, es sei denn, diese
Beendigung ist aus Umständen, die dem Unternehmer zuzurechnen sind, oder
durch Alter, Gebrechen oder Krankheit des Handelsvertreters, derentwegen ihm
eine Fortsetzung seiner Tätigkeit billigerweise nicht zugemutet werden kann,
gerechtfertigt;

c) wenn der Handelsvertreter gemäß einer Vereinbarung mit dem Unternehmer die
Rechte und Pflichten, die er nach dem Vertrag besitzt, an einen Dritten abtritt.

Artikel 19
Die Parteien können vor Ablauf des Vertrages keine Vereinbarungen treffen, die von
Artikel 17 und 18 zum Nachteil des Handelsvertreters abweichen.

Artikel 20
(1) Eine Vereinbarung, die den Handelsvertreter nach Beendigung des Vertrages in
einer gewerblichen Tätigkeit einschränkt, wird in dieser Richtlinie als
Wettbewerbsabrede bezeichnet.
(2) Eine Wettbewerbsabrede ist nur gültig, wenn und soweit sie
a) schriftlich getroffen worden ist und
b) sich auf den dem Handelsvertreter zugewiesenen Bezirk oder Kundenkreis sowie

auf Warengattungen erstreckt, die gemäß dem Vertrag Gegenstand seiner
Vertretung sind.

(3) Eine Wettbewerbsabrede ist längstens zwei Jahre nach Beendigung des
Vertragsverhältnisses wirksam.
(4) Dieser Artikel berührt nicht die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften, die weitere
Beschränkungen der Wirksamkeit oder Anwendbarkeit der Wettbewerbsabreden
vorsehen oder nach denen die Gerichte die Verpflichtungen der Parteien aus einer
solchen Vereinbarung mindern können.

KAPITEL V: Allgemeine und Schlußbestimmungen

Artikel 21
Diese Richtlinie verpflichtet keinen Mitgliedstaat die Offenlegung von Informationen
vorzuschreiben, wenn eine solche Offenlegung mit einer öffentlichen Ordnung
unvereinbar wäre.



Artikel 22
(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Vorschriften, um dieser Richtlinie
vor dem 1. Januar 1990 nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverzueglich
davon in Kenntnis. Die genannten Bestimmungen finden zumindest auf die nach
ihrem Inkrafttreten geschlossenen Verträge Anwendung. Sie finden auf laufende
Verträge spätestens am 1. Januar 1994 Anwendung.
(2) Vom Zeitpunkt der Bekanntgabe dieser Richtlinie an teilen die Mitgliedstaaten der
Kommission den Wortlaut der wesentlichen Rechts- oder Verwaltungsvorschriften
mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.
(3) Jedoch gilt bezueglich Irlands und des Vereinigten Königreichs anstelle des
Datums 1. Januar 1990 in Absatz 1 der 1. Januar 1994.
Bezueglich Italiens gilt hinsichtlich der sich aus Artikel 17 ergebenden
Verpflichtungen anstelle des genannten Datums der 1. Januar 1993.

Artikel 23
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 18. Dezember 1986.
Im Namen des Rates
Der Präsident
M. JOPLING


